
 

  

Malsch, 29.04.2011

Ihre Rechnung Nr. 92056 vom 27.04.2011
 

Sehr geehrter Herr XXXXXXXX

Heute habe ich Ihre Rechnung Nr. 92056 vom 27.04.2011 in Höhe von 11.848€ 
(inklusive Mehrwertsteuer) für meine neue Küche inklusive Montage erhalten.
Ich bin mit dieser Rechnung nicht ganz einverstanden und bitte Sie hiermit aus    fol-
genden Gründen um Korrektur bzw. um eine Stellungnahme:

 
1. Falsche Rechnungsanschrift
Bitte korrigieren Sie die Rechnungsanschrift wie vorab mit Ihnen besprochen:
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

 
2. Unvollständige Auflistung der Kosten
Auf  der  Rechnung  wurden  zwar  die  genauen  Kosten  für  Montage  und  diverse 
Mehrkosten aufgeführt, aber nicht für die Positionen Nr. 1-26. 
Ich bitte Sie um eine vollständige Auflistung der Kosten für alle Positionen.

 
3. Beschädigte Spüle
Wie  Ihnen  meine  Familie  bereits  mehrfach  telefonisch  mitgeteilt  hat,  weist  das 
eingebaute Spülbecken Mängel auf. Die Spüle hat auf dem Rand zwei Dellen und 
außerdem ist das Becken von innen zerkratzt. Nach unserer Reklamation haben Sie 
uns mitgeteilt,  dass auf Fotos, die unmittelbar nach Einbau der Küche von Ihren 
Handwerkern angefertigt wurden, weder die Dellen noch die Kratzer zu erkennen 
seien.  Diese  Fotos  haben  wir  allerdings  nie  zu  Gesicht  bekommen.  Außerdem 
möchte ich anmerken, dass die Spüle direkt nach dem Einbau verstaubt war und 
daher die Mängel auch auf Fotos nicht unbedingt zu erkennen sind. Die Mängel sind 
uns auch aus diesem Grund zum Zeitpunkt der Abnahme nicht sofort ins Auge    ge-
stochen.



Am Tag der Reklamation haben Sie sofort Ihre Handwerker mit dem Austausch der 
Spüle  beauftragt.  Auf  Nachfrage  meiner  Frau,  ob  Sie  uns  die  neue  Spüle  und 
Mehrkosten für den Abbau der beschädigten Spüle und Montage der neuen Spüle in 
Rechnung stellen werden, wurde ihr gesagt, dass der Verursacher der Schäden  da-
für zahlen müsste. Allerdings wurde meiner Frau deutlich vermittelt, dass die Mängel 
aufgrund  der  Beweisfotos  nicht  durch  Ihre  Firma verschuldet  sein  könnten.  Ver-
ständlicherweise hat meine Frau daher einem sofortigen Austausch der Spüle nicht 
zugestimmt, zumal die Beweisfotos nicht vorlagen. 
Im Anbetracht der Lage halten wir einen kostenlosen Austausch der Spüle oder eine 
Minderung des Preises der Spüle für gerechtfertigt.

 
4. Nicht vereinbarte Mehrkosten für Material und Montage
Gemäß Ihrem Angebot vom 02. Februar (siehe Anlage) haben wir Ihnen den Auftrag 
für  eine neue Küche inklusive Montage zum Gesamtpreis von 10.180€ (inklusive 
Mehrwertsteuer) erteilt. 
Zum Zeitpunkt der Preisverhandlungen haben Sie uns angeboten, die im Raum  vor-
handene Fensterbank durch eine Weiterführung der Arbeitsplatte zu ersetzen. Au-
ßerdem haben Sie uns zur Küche passende Nischenrückwände angeboten. 
Sie haben uns zu keinem Zeitpunkt weder mündlich noch schriftlich darauf          hin-
gewiesen,  dass  sich  dadurch  weitere  Mehrkosten  von insgesamt  452€  ergeben. 
Folglich sind wir davon ausgegangen, dass die Kosten für diese beiden Positionen 
bereits im  angebotenen Gesamtpreis von 10.180€ enthalten sind. 
Der  von  Ihnen  bereitgestellte  Einhebelmischer  war  ebenfalls  nicht  im  Auftrag 
enthalten. Auf unsere Nachfrage hin haben Sie uns mitgeteilt, dass Sie uns diesen 
Einhebelmischer kostenlos überlassen werden. Nun ist auch dieser mit zusätzlichen 
Kosten in Höhe von 76€ auf der Rechnung ausgewiesen. 
Außerdem werden uns weitere 72€ für zwei Kabel in Rechnung gestellt. 
Diesen Preis halte ich für zwei Kabel ebenfalls nicht nachvollziehbar.

Des Weiteren wurde in Ihrem Angebot/Auftrag vom 02. Februar für den Einbau der 
neuen Küche eine Montagepauschale von 900€ (ohne Wasser-Strom-Gas-Abluftan-
schlüsse) vereinbart. Die Rechnung weist nun Mehrmontagekosten in Höhe von ins-
gesamt 570€ aus. Unter anderem berechnen Sie uns allein 300€ für einen erhöhten 
Stundenaufwand für die Kürzung der Sockelhöhe. Hinzu kommen weitere 120€ für 
die Bohrung von 6 Steckdosen in den Nischenrückwänden, die nach      unserer 
Meinung  bereits  in  einer  Montagepauschale  von  stolzen  900€  enthalten  sein 
müssten. Weitere 150€ werden uns für  die Montage der Fensterbank berechnet. 
Wie  bereits  oben erläutert,  wurden wir  weder  bei  Planung noch Anbringung der 
Fensterbank über entstehende Mehrkosten informiert. 
Auch  auf  dem  Abnahmeprotokoll  (siehe  Anlage)  wurde  nicht  auf  entstandene 
Mehrkosten hingewiesen.
Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Einbau der Küche jetzt auf 1.470€, 
die nach unserer Meinung nicht in vollem Maße gerechtfertigt sind. 
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Bitte beachten Sie, dass ich die Rechnung aufgrund von erforderlichen Korrekturen 
nicht wie auf der Rechnung angegeben bis zum 29. April 2011 begleichen werde. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen,
 

 

XXXXXXXXXX
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